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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform wird ein Zusammenschluss der
Ver bandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) mit der Verbandsgemeinde Flammers -
feld nä her diskutiert. Derzeit hat die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)
keine Bür germeisterin oder keinen Bürgermeister. Die nächste Wahl einer Bürger-
meisterin oder eines Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Wester-
wald) soll im Hinblick auf deren Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Flam-
mersfeld für eine Amtszeit von fünf Jahren festgelegt werden können und damit nicht
für eine achtjährige Amtszeit, wie sie § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO)
regelt, erfolgen. Um die nächste Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürger-
meisters der Verbandsge meinde Altenkirchen (Westerwald) für eine Amtszeit von
weniger als acht Jahren durch führen zu können, ist eine gesetzliche Regelung not-
wendig.

Ferner wird im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform ein Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau zum 1. Januar 2019 anvisiert.
Deshalb soll die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Bad Ems für den Zeitraum nach dem Ablauf der Amtszeit des Amts-
inhabers bis zu dieser Ge bietsänderung nicht stattfinden. Damit von der Wahl ab-
gesehen und für den Über gangszeitraum eine beauftragte Person, der die Aufgaben
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems ob liegen,
bestellt werden kann, bedarf es gesetz licher Regelungen.

B. Lösung

Die Rechtsgrundlage, die eine Festlegung der Amtszeit von fünf Jahren für die nächste
Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) durch die Kreisverwaltung des Landkreises Altenkirchen
(Westerwald) ermöglicht, wird geschaffen.

Gleiches gilt für die Rechtsgrundlagen, wonach keine Wahl einer Bürgermeisterin
oder eines Bürger meis ters der Verbandsgemeinde Bad Ems bis zu deren Gebiets -
änderung stattfinden wird und für den Zeitraum zwischen dem Ende der Amtszei t
des Amtsinha bers bis zu der Gebietsänderung eine beauftragte Perso n, der die Auf-
gaben der Bürger meisterin oder des Bürgermeisters dieser kommunalen Gebiets-
körperschaft oblie gen, be stellt werden kann.

C. Alternativen

Eine Alternative zur Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters der Ver -
bandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) für eine Amtszeit von weniger als acht
Jahren ist, sie oder ihn für die in § 52 Abs. 1 GemO geregelte Amtszeit von acht
Jahren zu wäh len.
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Zum Verzicht auf die Wahl einer Amtsnachfolgerin oder eines Amtsnachfolgers des
Bür germeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems bis zu deren Gebietsänderung und
zur möglichen Bestellung einer beauftragten Person, der die Auf gaben der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters dieser kommunalen Gebietskörperschaft obliegen,
für den Übergangszeitraum bis zu der Gebietsänderung kommen als Alternativen
solche Wahlen für Amts zeiten von acht Jahren oder Amtszeiten von weniger als acht
Jahren, jedoch min destens von zwei Jahren, in Betracht.

D. Kosten

Infolge der Durchführung der Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters
der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) für eine Amtszeit von fünf Jahren
statt für eine Amtszeit von acht Jahren werden keine Kosten in dieser kommunalen
Gebietskör perschaft eingespart. Allerdings können sich im Falle einer Wahl für eine
fünfjäh rige Amtszeit statt für eine achtjährige Amtszeit Kosteneinsparungen in nicht
quantifizier barer Höhe in der Neugliederungskonstellation ergeben.

Der Verzicht auf die Wahl einer Amtsnachfolgerin oder eines Amtsnachfolgers des
Bür ger meisters der Verbandsgemeinde Bad Ems bis zu deren Ge bietsänderung wird
dort zu Kosteneinsparungen in nicht quantifi zierba rer Höhe führen. Kostenein-
sparungen in der Verbandsgemeinde Bad Ems lassen sich jedoch bei der Bestellung
einer beauftragten Person, der die Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters dieser kommu nalen Gebietskörperschaft obliegen, für den Übergangszeit-
raum bis zu der Gebietsände rung unter Umständen nicht oder nur in geringerem Um-
fang erzielen. Allerdings werden der Neugliederungskonstellation keine Kosten durch
eine auf sie übergehende Bürger meisterin oder einen auf sie übergehenden Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Bad Ems entstehen.
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes

über Maßnahmen zur Vorbereitung der
Gebietsänderungen von Verbandsgemeinden

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesgesetz über Maßnahmen zur Vorbereitung der Ge-
bietsänderungen von Ver bandsgemeinden vom 27. November
2015 (GVBl. S. 412), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 6. Dezember 2016 (GVBl. S. 579), BS 2020-104, wird wie
folgt geän dert:

1. Nach § 5 werden folgende neue §§ 6 und 7 eingefügt:

„§ 6

Die Kreisverwaltung des Landkreises Altenkirchen (Wester -
wald) kann festlegen, dass die nächste Wahl einer Bürger-
meisterin oder eines Bürgermeisters der Ver bandsgemeinde
Altenkirchen (Westerwald) für eine Amtszeit von fünf
Jahren durch geführt wird.

§ 7

Bis zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Bad Ems
wird keine Bürgermeiste rin oder kein Bürgermeister dieser
kommunalen Gebietskörperschaft gewählt. Für den Zeit -
raum nach dem Ende der Amtszeit des bisherigen Bürger-
meisters bis zur Gebiets ände rung kann die Kreisverwal-
tung des Rhein-Lahn-Kreises eine beauf tragte Per son, der
die Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
der Ver bandsge meinde Bad Ems obliegen, bestellen. Die
Kosten für die beauftragte Per son trägt die Verbands-
ge meinde Bad Ems.“

2. Der bisherige § 6 wird § 8.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) steht als
Partner für einen Zusam menschluss mit der Verbandsge-
meinde Flammersfeld zur näheren Diskussion. Seitens der
Verbandsgemeinde Flammersfeld sind der Verbandsgemeinde
Altenkirchen (Westerwald) Verhandlungen über einen Zu-
sammenschluss der beiden Verbandsge meinden angetragen
worden.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) weist im
Gegensatz zur Verbandsge meinde Flammersfeld keinen eigenen
Gebietsänderungsbedarf nach Maßgabe des Lan desgeset zes
über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform
vom 28. Sep tember 2010 (GVBl. S. 272, BS 2020-7) auf.

Der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) ist mit Ablauf des 30. November 2016
aus diesem Amt ausgeschieden. Für die Verbandsge meinde
Altenkirchen (Westerwald) ist daher eine Bürgermeisterin
oder ein Bürgermeister zu wählen. Im Hinblick auf den näher
diskutierten Zusammenschluss mit der Verbands gemeinde
Flammersfeld wird die Festlegung dieser Wahl für eine Amts-
zeit von fünf Jah ren durch die Kreisverwaltung des Land-
kreises Altenkirchen (Westerwald) ermöglicht.

Der Verzicht auf die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines
Bürgermeisters und die Be stellung einer beauftragten Person,
der die Aufgaben einer Bürgermeisterin oder eines Bürger-
meisters obliegen, kommen für die Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) wegen der voraussichtlichen Länge des
Zeitraums bis zur Gebietsänderung nicht in Be tracht.

Ebenso wenig besteht für die Verbandsgemeinde Bad Ems ein
eigener Gebietsände rungsbedarf nach Maßgabe des Landesge-
setzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungs-
reform. Sie grenzt jedoch an die Verbandsgemeinde Nassau an.
Diese hat einen eigenen Gebietsänderungsbedarf nach Maß-
gabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal-
und Verwaltungsreform. Beide Verbandsgemeinden verhan -
deln derzeit über ihren Zusammenschluss zum 1. Januar 2019.

Die Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde Bad Ems wird regulär am 31. Dezember 2017 enden.

Im Hinblick darauf wird die Wahl einer Amtsnachfolgerin
oder eines Amtsnachfolgers des Bürgermeisters der Verbands-
gemeinde Bad Ems für den Zeitraum bis zu deren Gebiets ände -
run g als nicht erforderlich erachtet. Deshalb wird eine Rechts -
grund lage geschaffen, um von der Wahl einer Amtsnachfolge-
rin oder eines Amtsnachfolgers absehen und für den Über-
gangszeitraum eine be auftragte Person, der die Aufgaben der
Bürgermeisterin oder des Bürger meisters der Verbandsge-
meinde Bad Ems obliegen, be stellen zu kön nen.

Nahezu inhaltsgleiche Regelungen, wie sie für die Verbands-
gemeinde Bad Ems getrof fen werden, enthält § 4 des Landes-
gesetzes über Maßnahmen zur Vorbereitung der Ge biets ände -
rungen von Verbandsgemeinden vom 27. November 2015
(GVBl. S. 412), ge ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
6. Dezember 2016 (GVBl. S. 579), BS 2020-104.
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Die Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde Nassau wird ebenfalls am 31. Dezember 2017 regulär
enden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Nach dem neuen § 6 kann die Kreisverwaltung des Land-
kreises Altenkirchen (Westerwald) festlegen, dass die nächste
Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürger meisters der
Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) für eine Amts-
zeit von fünf Jahren durchgeführt wird.

Für die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) be-
steht kein eigener Gebietsän derungsbedarf nach Maßgabe des
Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Ver-
waltungsreform.

Ihre Einwohnerzahl hat zum Stichtag des 30. Juni 2009 über
dem Einwohnerschwellen wert von 12 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern gelegen. Laut Daten des Statistischen Landes -
amtes Rheinland-Pfalz hat die Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) zum Stichtag des 30. Juni 2009 eine Ein-
wohnerzahl von 23 219 Einwohnerinnen und Einwohnern
aufgewiesen.

§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über die Grundsätze
der Kommunal- und Verwaltungsreform (KomVwRGrG)
sieht vor, dass in der Regel Verbandsgemeinden mit mindes -
tens 12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine aus-
reichende Leistungsfähig keit, Wettbewerbsfähigkeit und Ver -
wal tungskraft haben. Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KomVwRGrG
ist auf die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zum
30. Juni 2009 festgestellte Zahl der Personen mit alleiniger
Wohnung oder mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde
abzustellen.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) erstreckt
sich auf einer Fläche von 154 Quadratkilometern. Ihr gehören
42 Ortsgemeinden an.

Für die Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) wird
ein Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Flammers-
feld näher diskutiert.

Die Verbandsgemeinde Flammersfeld hat einen eigenen Ge-
bietsänderungsbedarf nach Maßgabe des Landesgesetzes über
die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsre form.

Ihre Einwohnerzahl ist zum Stichtag des 30. Juni 2009 niedri-
ger als der Einwohner schwellenwert von 12 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern gewesen. Nach den Daten des Statis -
tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz hat sich die Einwohner-
zahl der Ver bandsgemeinde Flammersfeld zum Stichtag des
30. Juni 2009 auf 11 869 Einwohnerin nen und Einwohnern be-
laufen.

Die Verbandsgemeinde Flammersfeld hat eine Fläche von
75 Quadratkilometern und 26 Ortsgemeinden.

Begründung
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Sie erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3
KomVwRGrG.

§ 2 Abs. 3 Satz 1 KomVwRGrG sieht vor, dass Unterschrei-
tungen der Mindesteinwohner zahl von 12 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern in der Regel bei Verbandsgemeinden mit
mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einer
Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern und mehr als
15 Ortsgemeinden unbeachtlich sind. Wie § 2 Abs. 3 Satz 2
KomVwRGrG regelt, können aus besonderen Gründen
Unterschreitungen der Mindesteinwohnerzahl von 12 000 Ein -
wohnerinnen und Einwohnern bei Verbandsge meinden un-
beachtlich sein, wenn sie die Gewähr dafür bieten, langfristig
die eigenen und übertragenen Aufgaben in fachlich hoher
Qualität, wirtschaftlich sowie bürger-, sach- und ortsnah
wahrzunehmen. § 2 Abs. 3 Satz 3 KomVwRGrG nennt als Bei-
spiele für beson dere Gründe landschaftliche und topografische
Gegebenheiten, die geografische Lage einer kommunalen
Gebietskörperschaft unmittelbar an der Grenze zu einem
Nachbar staat oder einem Nachbarland, die Wirtschafts- und
Finanzkraft, die Erfordernisse der Raumordnung sowie die
Zahl der nicht kasernierten Soldatinnen und Soldaten,
Zivilange hörigen und Familienangehörigen der ausländischen
Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen
Meldevorschriften unterliegen.

Die Verbandsgemeinde Flammerfeld hat in demselben Land-
kreis, das heißt im Landkreis Altenkirchen (Westerwald),
keine verbandsfreie Gemeinde als Nachbar und nur die Ver -
bands gemeinde Altenkirchen (Westerwald) als Nachbarver-
bandsgemeinde.

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 KomVwRGrG sollen Verbandsgemein -
den als Ganzes und inner halb desselben Landkreises zusam-
mengeschlossen werden.

In seiner Sitzung am 8. Dezember 2016 hat der Verbandsge-
meinderat Flammersfeld ein stimmig bei einer Enthaltung be-
schlossen, der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)
Verhandlungen über einen Zusammenschluss der beiden Ver-
bandsge meinden anzutragen. Diesem Beschluss ist mit Schrei-
ben des Bürgermeisters der Ver bandsgemeinde Flammersfeld
an den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) vom 9. Dezember 2016 entsprochen
worden.

Der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) ist mit Ablauf des 30. November 2016
aus diesem Amt ausgeschieden. Derzeit hat die Ver bands -
gemeinde Altenkirchen (Westerwald) keine Bürgermeisterin
und keinen Bürger meister. § 53 Abs. 5 Satz 2 GemO regelt,
dass in einem Fall wie in der Verbandsge meinde Altenkirchen
(Westerwald) die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin
oder des hauptamtlichen Bürgermeisters spätestens drei
Monate nach Freiwerden der Stelle erfolgen soll. Das Minis -
terium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom
22. No vember 2016 die Kreisverwaltung des Landkreises
Altenkirchen (Westerwald) gebeten, bis auf Weiteres von der
Festsetzung eines Wahltages und des Tages einer etwa not -
wendig werdenden Stichwahl für die nächste Wahl einer
Bürgermeisterin oder eines Bür germeisters der Ver bands -
gemeinde Altenkirchen (Westerwald) abzusehen. Wie das
Mi nisterium des Innern und für Sport ergänzend mitgeteilt
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hat, visiert es nämlich eine ge setzliche Regelung an, die die
Festlegung der nächsten Wahl einer Bürgermeisterin oder
eines Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen
(Westerwald) für eine Amts zeit von weniger als acht Jahren
durch die Kreisverwaltung des Landkreises Altenkirchen
(Westerwald) als Auf sichtsbehörde ermöglicht. Nach § 64
Abs. 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 1 GemO beträgt die
Amtszeit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Ver -
bandsgemeinden acht Jahre.

Die im neuen § 6 geregelte Amtszeit von fünf Jahren greift
einen im Schreiben der Ver bandsgemeindeverwaltung Alten-
kirchen (Westerwald) an das Ministerium des Innern und für
Sport vom 15. Dezember 2016 unterbreiteten Vorschlag auf.
Darin spricht sie sich für eine Amtszeit von mindestens fünf
Jahren aus. Sie hält bei einer kürzeren Amtszeit ins besondere
den Gedanken einer ausreichenden Attraktivität des Amtes
für qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für nicht genü-
gend berücksichtigt. Zudem verweist die Verbandsgemeinde-
verwaltung Altenkirchen (Westerwald) in ihrem Schreiben
vom 15. Dezember 2016 auf § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Landesbeamtenversorgungsgeset zes vom 18. Juni 2013
(GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 459), BS 2032-2. Danach
wird einer Beamtin oder ei nem Beamten ein Ruhegehalt nur
gewährt, wenn sie oder er eine Dienstzeit von mindes tens fünf
Jahren abgeleistet hat. Vor dem Hintergrund vertritt die Ver-
bandsgemeindever waltung Altenkirchen (Westerwald) in
ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2016 die Auf fassung, dass
der Kreis von Bewerberinnen und Bewerbern um das Amt der
Bürgermeis terin oder des Bürgermeisters der Verbands-
gemeinde bei einer Amtszeit von weniger als fünf Jahren deut-
lich kleiner als bei einer Amtszeit von mindestens fünf Jahren
sein wird. Bei einer Amtszeit von weniger als fünf Jahren
werden, so die Verbandsgemeindeverwal tung Altenkirchen
(Westerwald) in ihrem Schreiben weiter, beispielsweise frei-
beruflich Tätige von vornherein wenig Interesse am Amt der
Bürgermeisterin oder des Bürger meisters der Verbands-
gemeinde haben. Die Verbandsgemeindeverwaltung Alten-
kirchen (Westerwald) befürchtet in ihrem Schreiben vom
15. Dezember 2016 dadurch Qualitäts verluste.

Das Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Alten-
kirchen (Westerwald) vom 15. Dezember 2016 ist eine Stel-
lungnahme zu der nach einem Schreiben des Ministeri ums des
Innern und für Sport vom 22. November 2016 vorgesehenen
gesetzlichen Re gelung. In dem Schreiben an die Verbands-
gemeinde Altenkirchen (Westerwald) und die Kreisverwal-
tung des Landkreises Altenkirchen (Westerwald) hat das
Ministerium des Innern und für Sport ihnen anheimgestellt,
sich zu der Regelung, die eine Festlegung der nächsten Wahl
einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) für eine Amtszeit
von vier Jahren durch die Kreisverwaltung des Landkreises
Altenkirchen (Westerwald) zulässt, bis zum 20. Dezember
2016 zu äu ßern.

Für einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Alten-
kirchen (Westerwald) und Flammersfeld regt die Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen (Westerwald) in ihrem
Schreiben vom 15. Dezember 2016 als Realisierungszeitpunkt
den 1. Januar 2020 an.
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Wie die Kreisverwaltung des Landkreises Altenkirchen
(Westerwald) dem Ministerium des Innern und für Sport mit
Schreiben vom 19. Dezember 2016 mitgeteilt hat, ist sie da mit
einverstanden, dass die nächste Wahl einer Bürgermeisterin
oder eines Bürgermeis ters der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen (Westerwald) für eine Amtszeit von vier oder fünf Jah-
ren erfolgen kann.

Die Festsetzung einer Amtszeit von weniger als acht Jahren
für die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister einer ver-
bandsfreien Gemeinden oder Verbandsgemeinde hat bereits
§ 4 Abs. 7 KomVwRGrG zugelassen. Nach dieser Regelung ist
es der Aufsichtsbehörde möglich gewesen, für eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters einer verbandsfreien Gemeinde mit weniger
als 10 000 Einwohnerin nen und Einwohnern oder einer Ver-
bandsgemeinde mit weniger als 12 000 Einwohnerin nen und
Einwohnern, sofern es sich nicht um eine Verbandsgemeinde
mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern,
einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilome tern und mehr
als 15 Ortsgemeinden gehandelt hat, eine Amtszeit von weni-
ger als acht Jahren festzusetzen. § 4 Abs. 7 KomVwRGrG hat
lediglich für eine Nachfolgerin oder ei nen Nachfolger der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die oder der in der
Zeit vom 6. Oktober 2010 bis zum Tag der allgemeinen Kom-
munalwahlen im Jahr 2014 aus ge schieden ist, gegolten.

Der neue § 7 Satz 1 regelt, dass bis zur Gebietsänderung der
Verbandsgemeinde Bad Ems keine Bürgermeisterin oder kein
Bürgermeister dieser kommunalen Gebietskörper schaft ge-
wählt wird.

Für den Zeitraum nach dem Ende der Amtszeit des bisherigen
Bürgermeisters bis zur Gebietsänderung kann die Kreisver-
waltung des Rhein-Lahn-Kreises, so der neue § 7 Satz 2, eine
beauftragte Person, der die Aufgaben der Bürgermeisterin
oder des Bürger meisters der Verbandsgemeinde Bad Ems ob-
liegen, bestellen.

Die Verbandsgemeinde Bad Ems hat ebenso wenig einen eige-
nen Gebietsänderungsbe darf nach Maßgabe des Landesgeset-
zes über die Grundsätze der Kommunal- und Ver waltungs -
reform.

Ihre Einwohnerzahl ist zum Stichtag des 30. Juni 2009 höher
als der Einwohnerschwel lenwert von 12 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern gewesen. Laut Daten des Statisti schen
Landesamtes Rheinland-Pfalz hat sich die Einwohnerzahl der
Verbandsgemeinde Bad Ems zum Stichtag des 30. Juni 2009
auf 16 726 Einwohnerinnen und Einwohner be laufen.

Die Verbandsgemeinde Bad Ems hat eine Fläche von 57 Qua-
dratkilometern. Neun Orts gemeinden bilden die Verbands-
gemeinde Bad Ems.

Bei der an die Verbandsgemeinde Bad Ems angrenzenden Ver-
bandsgemeinde Nassau handelt es sich um eine kommunale
Gebietskörperschaft mit einem eigenen Gebietsän derungs -
bedarf nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze
der Kommunal- und Verwaltungsreform.

Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Nassau hat zum
Stichtag des 30. Juni 2009 den Einwohnerschwellenwert von
12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern unterschrit ten.

6

Nach den Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz hat die Verbands gemeinde Nassau zum Stichtag des
30. Juni 2009 11 664 Einwohnerinnen und Einwoh ner auf-
gewiesen.

Die Verbandsgemeinde Nassau erstreckt sich auf einer Fläche
von 97 Quadratkilome tern. Ihr gehören 19 Ortsgemeinden an.

Für die Verbandsgemeinde Nassau greift keine Regelung des
§ 2 Abs. 3 KomVwRGrG.

Derzeit wird vor Ort über einen Zusammenschluss der Ver-
bandsgemeinden Bad Ems und Nassau verhandelt. Die Ver-
handlungen basieren auf Beschlüssen der Räte der bei den Ver-
bandsgemeinden.

In seiner Sitzung am 8. Dezember 2016 hat der Verbands-
gemeinderat Bad Ems einstim mig ohne Enthaltung den fol-
genden Beschluss gefasst:

Der Verbandsgemeinderat Bad Ems beschließt, nach den Vor-
gaben des Landesgeset zes über die Grundsätze der Kommunal-
und Verwaltungsreform (KomVwRGrG) das frei willige
Gebietsänderungsverfahren zu eröffnen mit dem Ziel einer
Fusion der Gesamtver bandsgemeinden Bad Ems und Nassau
zum 1. Januar 2019. Dabei streben die Partner die Neubildung
einer Verbandsgemeinde an. Die Verwaltungen werden be-
auftragt, die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für die
weiteren Beratungen der Lenkungsgruppe Fusion bzw. des
Ausschusses Koordinierung Kommunal-/Verwaltungsreform
zu erarbei ten. Aus den daraus resultierenden Ergebnissen
sollen dann bis zum 30. Juni 2017 die inhaltlichen Eckpunkte
einer Fusionsvereinbarung festgelegt werden. Dieser Beschluss
gilt als Absichtserklärung; die abschließende Entscheidung
über die Fusionsvereinba rung wird dem Verbandsgemeinderat
im September 2017 zur Beschlussfassung vorge legt. Gleiches
gilt für den Stadtrat Bad Ems und die Ortsgemeinderäte.

Ein inhaltlich entsprechender Beschluss ist vom Verbands-
gemeinderat Nassau in seiner Sitzung am 8. Dezember 2016
einstimmig bei zwei Enthaltungen gefasst worden.

Der derzeitige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems
ist für einen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2017 ernannt
worden.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2016 hat das Ministerium
des Innern und für Sport die Verbandsgemeinde Bad Ems
darüber informiert, dass es beabsichtigt, gesetzliche Rege -
lungen für diese kommunale Gebietskörperschaft im Hinblick
auf einen Zusammen schluss mit der Verbandsgemeinde
Nassau auf den Weg zu bringen. Danach wird bis zur Ge-
bietsänderung der Verbandsgemeinde Bad Ems keine Bürger-
meisterin oder kein Bür germeister der kommunalen Gebiets-
körperschaft gewählt und der Kreisverwaltung des Rhein-
Lahn-Kreises ermöglicht, dass sie für einen Zeitraum ab dem
Ende der laufenden Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters
der Verbandsgemeinde Bad Ems bis zur Ge bietsänderung eine
beauftragte Person, der die Aufgaben der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters obliegen, bestellt. Der Verbandsge-
meinde Bad Ems ist in dem Schreiben vom 12. Dezember 2016
Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu den intendierten ge -
setzlichen Regelungen gegenüber dem Ministerium des Innern
und für Sport bis zum 20. Januar 2017 gegeben worden.



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/2483

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems mit Schreiben
vom 16. Januar 2017 dem Ministerium des Innern und für
Sport mitgeteilt hat, sind die von ihm anvisierten ge setzlichen
Regelungen seitens der Gremien der Verbandsgemeinde Bad
Ems im Hinblick auf die anstehende Fusion mit der Ver-
bandsgemeinde Nassau so erwartet worden. Nach dem Schrei-
ben der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems wird daher
auf eine Stel lungnahme verzichtet.

Nahezu inhaltsgleiche Regelungen, wie sie der neue § 7 ent-
hält, trifft § 4 des Landesge setzes über Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Gebietsänderungen von Verbandsge meinden.

Nach § 4 Satz 1 des Landesgesetzes wird bis zur Gebietsände-
rung der Verbandsge meinde Nassau keine Bürgermeisterin
oder kein Bürgermeister dieser kommunalen Ge bietskörper-
schaft gewählt. Wie § 4 Satz 2 des Landesgesetzes regelt, kann
die Kreisver waltung des Rhein-Lahn-Kreises für den Zeitraum
nach dem Ende der Amtszeit des bis herigen Bürgermeisters bis
zur Gebietsänderung ihn zur beauftragten Person, der die Auf-
gaben der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Nassau obliegen, bestellen. Die Kosten für die
beauftragte Person trägt, so § 4 Satz 3 des Lan desgesetzes, die
Verbandsgemeinde Nassau.

Die Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde Nassau wird ebenfalls am 31. Dezember 2017 regulär
enden.

Ohne die Regelungen des neuen § 7 Satz 1 müsste eine Amts-
nachfol ge rin oder ein Amtsnachfolger des bisherigen Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Bad Ems für eine Amtszeit
von acht Jahren gewählt werden. Denn nach § 64 Abs. 2 in
Verbindung mit § 52 Abs. 1 GemO beträgt die Amtszeit der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einer Verbandsge-
meinde acht Jahre.

Die achtjährige Amtszeit der Amtsnachfolgerin oder des
Amtsnachfolgers des Bürger meisters der Verbandsgemeinde
Bad Ems würde aller dings bereits nach relativ kurzer Zeit,
nämlich am Vortag der Gebietsände rung, enden.

Zeitnah zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Bad Ems
muss eine Bürgermeiste rin oder ein Bürgermeister der neu
gebildeten oder we sentlich umgebildeten Verbands gemeinde
gewählt werden.

Die Amtsnachfolgerin oder der Amtsnachfolger des Bürger-
meisters der Verbandsgemein de Bad Ems könnte, sofern sie
oder er die Wählbarkeitsvoraus setzungen erfüllt, Bürger -
meisterin oder Bürgermeister der neu gebildeten oder
we sentlich umgebildeten Ver bandsgemeinde werden. Falls
dies jedoch nicht eintreten würde, hätte sie oder er gemäß § 4
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 KomVwRGrG
einen Anspruch auf eine Verwendung als hauptamtliche Bei-
geordnete oder hauptamtlicher Beigeordneter der neu gebilde -
ten oder wesentlich umgebildeten Verbandsgemeinde für den
restlichen Er nen nungszeitraum oder einen Anspruch auf ein
gleich oder geringer zu bewertendes Amt in die ser kommu-
nalen Gebietskörperschaft. Würde von ihr oder ihm kein sol-
cher An spruch erho ben, wäre sie oder er gemäß § 4 Abs. 4
Satz 3 und 4 KomVwRGrG in den einstweiligen Ruhe stand zu
versetzen.
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Diesen Fallkonstellationen wird der Verzicht auf die Wahl
einer Amtsnachfolgerin oder ei nes Amtsnachfolgers des Bür-
germeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems für eine acht -
jährige Amtszeit vorgezogen. So bedarf es in gleichen Gebie-
ten nicht mehre rer Bür ger meisterwahlen in relativ kurzen
Zeitabständen. Dadurch lassen sich wahlor ganisa tori sche
Aufwendungen und Kosten vermeiden. Infolge des Verzichts
auf die Wahl einer Amts nachfolgerin oder eines Amtsnach-
folgers des bisherigen Bürgermeisters der Ver bandsgemein de
Bad Ems für eine achtjährige Amtszeit wer den sich auch
darüber hin aus Kosteneinsparungen ergeben.

Bei der Bestellung einer beauftragten Person zur Erfüllung der
Aufgaben der Bürger meiste rin oder des Bürgermeisters lassen
sich in der Verbandsgemeinde Bad Ems Kos teneinsparungen
nicht oder nur in geringerem Umfang erzielen. Allerdings
werden der Neugliederungskonstellation keine Kosten durch
eine auf sie übergehende Bürgermeiste rin oder einen auf sie
übergehenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems
entstehen.

§ 4 Abs. 5 Satz 3 KomVwRGrG lässt die Bestellung der bis-
herigen Bürgermeisterin oder des bisherigen Bürgermeisters
einer verbandsfreien Gemeinde oder Verbandsge meinde zur
beauftragten Person, der deren Aufgaben obliegen, für einen
Zeitraum von bis zu ei nem Jahr zu.

In begründeten Einzelfällen ist es angezeigt, davon abwei-
chend beauftragte Personen zur Wahrnehmung der Aufgaben
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einer ver -
bandsfreien Gemeinde oder einer Verbandsgemeinde bestel-
len zu können. Bei spiels weise gilt dies im Hinblick auf die
Bestellung einer anderen Person als der bisheri gen Bürger-
meisterin oder des bisherigen Bürgermeisters, die Bestellung
einer beauf tragten Person für einen Zeitraum von etwas mehr
als einem Jahr und die Bestellung einer be auftragten Person
für eine kommunale Gebietskörperschaft ohne einen ei genen
Ge biets änderungsbedarf, für die es jedoch einen Ansatz gibt,
in eine Gebietsänderungsmaß nahme einbezogen zu werden.

Die Verbandsgemeinde Bad Ems, eine kommunale Gebiets-
körperschaft ohne eigenen Gebietsänderungsbedarf, verhan-
delt mit der Verbandsgemeinde Nassau über einen Zu -
sammenschluss auf freiwilliger Basis zum 1. Januar 2019. Der
derzeitige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems
möchte als deren beauftragte Person nicht bestellt wer den.

Zwar fehlt einer beauftragten Person im Gegensatz zur Bür-
germeisterin oder zum Bür germeister die demokratische
Legitimation. Dies ist jedoch bei einem Bestellungszeit raum
von bis zu einem Jahr oder für einen etwas längeren Zeitraum
hinnehmbar.

Die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters für
eine Amtszeit von weniger als zwei Jahren wird nicht zuge-
lassen. Die Aufgabenwahrnehmung der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters einer Verbandsgemeinde muss auf eine ge-
wisse Kontinuität ausgerichtet sein. Diese lässt sich bei ei ner
Amtszeit von weniger als zwei Jahren nicht gewährleisten.

Der neue § 7 Satz 3 stellt klar, dass die Kosten für die beauf-
tragte Person die Verbands gemeinde Bad Ems trägt.
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Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeänderung.
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Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetz-
lichen Regelungen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: der CDU:

Martin Haller Martin Brandl

Für die Fraktion Für die Fraktion
der FDP: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Marco Weber Pia Schellhammer


